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Beschlüsse der Gemeindeversammlungen 
vom 9. und 11. Dezember 2025 
 
Beschlüsse der Gemeindeversammlung 
vom 9. Dezember 2025 
 
Anwesend: 167 Stimmberechtigte 
 
Geschäftsverzeichnis 
Traktandum 6, Antrag gem. § 68 GemG von vier Unterzeichnenden in Sachen "Aufhebung Be-
schluss für einen Kredit für die Planung und Ausführung der Sanierungs- und Umbauarbeiten des 
Mittenza in der Höhe von CHF 24'610'000.00", Abstimmung über Erheblicherklärung, wurde von 
den Antragstellern zurückgezogen. 
 
 
Traktandum 1 
Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlungen vom 14. und 16. Oktober 2025 
 
://: Das Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlungen vom 14. und 16. Oktober 2025 wird 

einstimmig, mit wenigen Enthaltungen, genehmigt. 
 
 
Traktandum 2 
Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplanes 2026-2030 
 
://: Grossmehrheitlich, mit einer Gegenstimme und wenigen Enthaltungen, wird der Aufgaben- 

und Finanzplan 2026 - 2030 zur Kenntnis genommen. 
 
 
Traktandum 3 
Festsetzung des Steuerfusses der Einkommens- und Vermögenssteuer natürlicher Perso-
nen, sowie der Ertragssteuer juristischer Personen, der Kapitalsteuer für Kapitalgesellschaf-
ten und Genossenschaften und der Feuerwehrdienstersatzabgabe natürlicher Personen für 
das Jahr 2026 
 
://: Grossmehrheitlich, mit einer Gegenstimme und wenigen Enthaltungen, wird was folgt be-

schlossen: 
 

1. Den Steuerfuss für die Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen 
auf 56 % festzusetzen. 

 
2. Die Steuerfüsse für juristische Personen:  

 
a) für Kapitalgesellschaften und Genossenschaften die Ertragssteuer bei 55 %   
 festzusetzen; 
 
b) für Kapitalgesellschaften und Genossenschaften die Kapitalsteuer bei 55 % 
 festzusetzen; 
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c) für Vereine, Stiftungen und übrige juristische Personen, 
 die Ertragssteuer bei 55 % festzusetzen, 
 die Kapitalsteuer bei 55 % festzusetzen; 

  
3. die Feuerwehrdienstersatzabgabe bei 5 % des Staatssteuerbetrages sowie das Mini-

mum der Ersatzabgabe bei CHF 40.00 und das Maximum bei CHF 700.00 zu belas-
sen. 

 
 
Budget 2026  
Beratung der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung 
 
Das Budget 2026 mit der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung werden beraten und es 
werden folgende Änderungen beschlossen: 
 

Konto Beschreibung Abweichung CHF 

 Erfolgsrechnung:   

1110.3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Anschaffung 2 Taser) -  13'000.00  

3110.3300 Stelen "Lebensbilder Muttenz" -  7'000.00 

3321.3510 Multimedianetz (MMN) Führung als Spezialfinanzierung +  297'860.00 

3414.3111 Maschinen, Geräte (Anschaffung Mähroboter)  -  20'000.00 

5451.3635 Beitrag an die Kitas (Löhne Kita-Personal) +  60'000.00 

6150.3131 Hauptstr. Muttenz, Grünbereich und bauliche Massnahmen An-
trag: Einstellen statt Investitionskredit (6150.5010.68) 

+  20'000.00 

7101.3132 Juristische Beratung Fonds Trinkwasser  -  10'000.00* 

7620.3158 Robidog Betriebs- und Softwareaufwand -  2'500.00 

8500.3636 Wirtschaftsförderung Muttenz  +  25'000.00 

9631.3132 Mittenza Honorar Nutzervertreter -  30'000.00 

9631.3431 Nicht baulicher Unterhalt: Räumung + Lagerung Mobiliar -  20'000.00 

   

 Investitionsrechnung:   

6150.5010.68 Hauptstr. Muttenz, Grünbereich und bauliche Massnahmen (SV) -  200'000.00 

  *Spezialfinanzierung Wasserversorgung, daher in der Erfolgsrechnung nicht berücksichtigt 
 
://: Grossmehrheitlich, mit einer Gegenstimme und wenigen Enthaltungen, wird das Budget 

2026 der Einwohnergemeinde mit einem Aufwandüberschuss von CHF 4'072'085.00 und 
neu zu bewilligenden Bruttoinvestitionen (inkl. Spezialfinanzierungen) von 
CHF 4'575'000.00 beschlossen. 

 
 
Traktandum 4 
Teilrevision Parkraumreglement (Nr. 11.110) und Genehmigung neues Reglement über den 
Fonds Parkiergebühren (Nr. 16.220) 
 
://: Mit grossem Mehr gegen wenige Stimmen bei wenigen Enthaltungen wird die Teilrevision 

des Parkraumreglements (Nr. 11.110) sowie das Reglement über den Fonds Parkierge-
bühren (Nr. 16.220) beschlossen. 

 
Schluss der Versammlung: 22:50 Uhr. 
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Beschlüsse der Gemeindeversammlung  
vom 11. Dezember 2025 
 
Anwesend: 71 Stimmberechtigte 
 
Traktandum 5 
Sondervorlage Sanierung/Neugestaltung Kriegackerstrasse (östlicher Strassenabschnitt) 
 
://: Mit 66 Stimmen gegen 1 Stimme und mit 4 Enthaltungen hat die Gemeindeversammlung 

für die Strassenbauarbeiten der Sanierung/Neugestaltung Kriegackerstrasse Ost 
CHF 3.68 Mio., für die Werkleitungsarbeiten am Wasserleitungsnetz CHF 960'000.00 und 
für die Werkleitungsarbeiten am Multimedianetz CHF 200'000.00 beschlossen. 

 
 Mit 38 Stimmen gegen 33 Stimmen und keiner Enthaltung hat die Gemeindeversammlung 

im Falle einer Kostenabweichung aufgrund der Planungsungenauigkeit (+15 %) für die 
Strassenbauarbeiten CHF 550'000.00, für die Werkleitungsarbeiten am Wasserleitungs-
netz CHF 145'000.00 und für die Werkleitungsarbeiten am Multimedianetz CHF 30'000.00 
beschlossen. 

 
 Mit 56 Stimmen gegen 7 Stimmen und 8 Enthaltungen beschliesst die Gemeindeversamm-

lung, dass Teile der Arbeiten aus dem Fonds Parkiergebühren finanziert werden sollen. 
 
Traktandum 6 
Antrag gem. § 68 GemG von vier Unterzeichnenden in Sachen "Aufhebung Beschluss für 
einen Kredit für die Planung und Ausführung der Sanierungs- und Umbauarbeiten des Mit-
tenza in der Höhe von CHF 24'610'000.00" 
Abstimmung über Erheblicherklärung 
 
://: Der Antrag wurde zurückgezogen. 
 
Traktandum 7 
Totalrevision des Reglements über Förderbeiträge und Förderaktionen in den Bereichen er-
neuerbare Energien und effiziente Energienutzung der Gemeinde Muttenz (Nr. 17.600) 
 
://: Mit 34 Stimmen gegen 33 Stimmen und mit 3 Enthaltungen wird die Totalrevision des Reg-

lements über Förderbeiträge und Förderaktionen in den Bereichen erneuerbare Energien 
und effiziente Energienutzung der Gemeinde Muttenz (neu: Energie- und Klimafondsreg-
lement, Nr. 17.600) beschlossen. 

  
Traktandum 8 
Vereinbarung zwischen der Einwohnergemeinde Muttenz und der Bürgergemeinde der 
Stadt Basel betreffend Regelung der Beiträge für besondere Leistungen der Bürgerge-
meinde zugunsten der Einwohnergemeinde und der Allgemeinheit 
 
://: Einstimmig mit 2 Enthaltungen wird die Vereinbarung zwischen der Einwohnergemeinde 

Muttenz und der Bürgergemeinde Basel betreffend Regelung der Beiträge für besondere 
Leistungen der Bürgergemeinde zugunsten der Einwohnergemeinde und der Allgemein-
heit genehmigt. 
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Traktandum 9 
Vereinbarung zwischen der Einwohnergemeinde Muttenz und der Bürgergemeinde Muttenz 
betreffend Abgeltung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen für die Allgemeinheit 
 
://: Einstimmig wird die Vereinbarung zwischen der Einwohnergemeinde Muttenz und der Bür-

gergemeinde Muttenz betreffend Abgeltung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen für die 
Allgemeinheit genehmigt. 

 
Traktandum 10 
Mitteilungen des Gemeinderats 
 
GP Franziska Stadelmann informiert, dass am Montag, 2. März 2026 um 18.15 Uhr eine Infovera-
nstaltung betr. Deponie Feldreben an der Fachhochschule (FHNW) in Muttenz stattfinden wird. 
 
Traktandum 11 
Verschiedenes 
 
Anita Biedert spricht im Namen der antragsstellenden Personen betr. Traktandum 6 Antrag gem. § 
68 GemG betr. Mittenza. Eine Verschlechterung des Finanzhaushalts wollte verhindert werden. 
Der Gemeinderat kam in zwei Bereichen entgegen. Beim Betriebskonzept sowie bei der Entwick-
lung des Perimeters vom Mittenza bis zum Feuerwehrmagazin. Die Antragsstellenden sind bei 
den beiden Strategiegruppen vertreten. Aufgrund dieser neuen Ausgangslage haben die antrags-
stellenden Personen den Antrag zurückgezogen. 
 
GP Franziska Stadelmann informiert über folgenden eingegangenen Antrag von Michael Salem: 
Antrag gemäss § 68 Abs. 2 GemG zur "Prüfung der Einführung eines Globalbudgets Muttenz". 

 
://: Der Antrag wird zur Bearbeitung entgegengenommen. 
 
Das austretende Mitglied der Gemeindekommission Christopher Gutherz, wird mit Applaus verab-
schiedet. 
 
Schluss der Versammlung: 21:46 Uhr. 
 
 
Die Beschlüsse zu den Traktanden 4 und 5 sowie 7 bis 9 unterliegen dem fakultativen Referendum 
gemäss § 49 Gemeindegesetz. Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage ab dem 12. Dezember 2025 
und endet somit am 10. Januar 2026. 
 
 
 
   IM  NAMEN  DER  GEMEINDEVERSAMMLUNG 

 Die Präsidentin Der Gemeindeverwalter Stv. 

 

 

 Franziska Stadelmann Benjamin Wydenkeller 

 
 
 
 
 
 



Beschlüsse der Gemeindeversammlungen Seite  5 
vom Dienstag, 9. Dezember 2025 und Donnerstag, 11. Dezember 2025  
 

 
 
 
Verteiler:  

Gemeinderat (7x) 

Gemeindeverwalter, Aldo Grünblatt 

Abteilungsleitende (8 x) 

Stabsstelle Kommunikation (für Muttenzer Amtsanzeiger vom 18.12.2025) 

Empfang (für Website Gemeinde Muttenz und Anschlagkasten Gemeindehaus) 

Sekretariat GK, Brigida Halter 

Sekretariat GR / GV, Colin Lukas (Original für Ordner "Gemeindeversammlung, Beschlüsse") 


